
 

In der vorliegenden Broschüre, die sich an werdende 
Eltern und deren Umfeld richtet, werden Chancen und 
Risiken sowie Folgen der Anwendung von pränatalen 
Diagnosetechniken wie Ultraschall und Fruchtwasserun-
tersuchung diskutiert.  
Neben medizinischen Erläuterungen, die unablässig für 
eine gut überlegte Entscheidung sind, enthält die Hand-
reichung ethisch-theologische Überlegungen, z. B. wie 
wir selbst mit Behinderung umgehen. Oftmals werden 
Leid und Behinderung unzulässig gleichgesetzt. Neben 
einem kurzen Exkurs über die Präimplantationsdi-
agnostik, die oft als mögliche Alternative zur Pränatal-
diagnostik dargestellt wird, bilden Prüfsteine den Ab-
schluss, die eine Entscheidungsfindung für oder gegen 
die Anwendung dieser Diagnosetechniken erleichtern 
sollen. 
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 Vorwort 

„Herzlichen Glückwunsch, Sie sind 
schwanger!“ Mit diesen Worten hat Ihnen 
vielleicht Ihr Arzt in letzter Zeit mitge-
teilt, dass Sie bald die wahrscheinlich 
spannendste Erfahrung Ihres Lebens ma-
chen werden. Gleichzeitig hat er Ihnen 
sicher eine Liste überreicht, die alle Vor-
sorgeuntersuchungen und Testmöglich-
keiten aufzeigt, die Sie an ihrem ungebo-
renen Kind durchführen lassen können. 
Zu der häufig großen Freude über die 
Schwangerschaft kommt plötzlich Verun-
sicherung: Wird das Kind gesund sein? 
Wie kann ich alles absichern? Was kön-
nen diese Tests leisten? Welche Risiken 
haben sie? Wenn Sie dann zu Hause an-
gekommen sind, beschleichen Sie viel-
leicht Zweifel, wie Sie sich jetzt verhalten 
sollen. Über einige Untersuchungsverfah-
ren wie die Ultraschalluntersuchung sind 
Sie sicher gut informiert. Aber was be-
deutet z. B. der Triple-Test? Was kann bei 
einer Fruchtwasseruntersuchung ermittelt 
werden? 

Mit dieser Broschüre wollen wir allen, die 
sich in dieser Situation befinden oder 
vielleicht mit dem Thema „schwanger 
gehen“ oder Verwandte oder Freunde in 
diesen Umständen haben, helfen, mit den 
vielfältigen Möglichkeiten der Schwange-
renvorsorge selbstbestimmt umzugehen. 
Wir wollen weiterhin aufzeigen, wie in 
einer komplizierten Situation der christli-
che Glaube die persönlichen Entschei-
dungen und auch gesellschaftliche und 
ethische Aspekte berührt. Daher werden 
Informationen über die Chancen und 
Risiken der einzelnen Verfahren und die 
möglichen Testergebnisse sowie theologi-
sche und ethische Überlegungen darge-
stellt. Damit werden Entscheidungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. Ein Interview mit 

einer Familie, zu der ein behindertes Kind 
gehört, ergänzt diese Publikation. Am 
Schluss stehen Prüfsteine, die zu einer 
Entscheidungsfindung aus christlicher 
Perspektive helfen möchten bzw. es er-
möglichen, eine bereits getroffene Ent-
scheidung noch einmal zu überdenken.  

Die auf den folgenden Seiten dargestell-
ten Gedanken können nur einen Einstieg 
in diese schwierige Problematik darstel-
len. Daher stehen am Ende eine Liste von 
Adressen, an die Sie sich wenden können, 
und auch einige Literaturempfehlungen.  

Neben den Fragen der pränatalen Dia-
gnostik diskutieren wir auch das Verfah-
ren der Präimplantationsdiagnostik, das in 
Deutschland noch verboten, aber in ande-
ren europäischen Ländern erlaubt ist. 
Diese Technik wird häufig als Alternative 
zur pränatalen Diagnostik angesehen.  

Die Autoren dieser Broschüre sind über-
wiegend Mitglieder des Theologischen 
Ausschusses der sächsischen Landessy-
node. Sie bedanken sich insbesondere bei 
Frau Pfarrerin Elke Wöllner, Kranken-
hausseelsorgerin am Krankenhaus Dres-
den-Neustadt für die Mitarbeit und für die 
gute Zusammenarbeit mit der Diakonie 
Sachsen. Ein weiterer Dank geht an die 
Schüler der staatlich anerkannten Förder-
schule für geistig Behinderte am Sächsi-
schen Epilepsiezentrum Kleinwauchau, 
die mit ihren wunderbaren Bildern für die 
Illustration sorgen.  

Die 25. Ev.-Luth. Landessynode Sachsens 
hat auf ihrer Frühjahrstagung im April 
2005 dieses Thema für sehr wichtig er-
achtet und beschlossen, diese Broschüre 
den Kirchgemeinden zur Verfügung zu 
stellen.  
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Pränatale Diagnostik 

Medizinische Erläuterungen 

Nach der meistens erfreulichen Mitteilung 
der Schwangerschaft beschleicht viele 
werdende Eltern und auch deren Umge-
bung die Angst, ob das Kind gesund auf 
die Welt kommen wird. Um diese Be-
fürchtungen richtig einzuordnen, sollte 
man sich folgendes vor Augen halten: nur 
etwa 4 % der Behinderungen sind angebo-
ren, fast 96 % werden im Laufe des Le-
bens erworben. Auch die Inanspruchnah-
me aller möglichen Tests während der 
Schwangerschaft gibt keine Garantie für 
ein gesundes Kind. Außerdem gilt es zu 
beachten, dass etwa 80 % aller Schwan-
gerschaften mit genetischen Defekten 
durch einen Spontanabort vom Körper 
selbst (natürlich) beendet werden. Dies 
wird meist nicht bemerkt, weil es in den 
ersten Tagen oder Wochen der Schwan-
gerschaft passiert. 

Die Entscheidung darüber, ob und wie 
intensiv eine schwangere Frau von der 
Möglichkeit der pränatalen Diagnostik 
(PND) Gebrauch macht, liegt weitgehend 
in ihrer eigenen Hand. Einige Verfahren 
wie beispielsweise die Ultraschalluntersu-
chung gehören mittlerweile zur Standard-
betreuung in der Schwangerenvorsorge 
und werden wie selbstverständlich ange-
wendet. Jedoch wird auch beim Ultra-
schall nach Fehlbildungen des Fötus ge-
sucht und ein möglicher positiver Befund 
löst bei den werdenden Eltern die glei-
chen Entscheidungsnöte aus wie nach 
einer Fruchtwasseruntersuchung oder 
einer Chorionzottenbiopsie. 

Hinsichtlich der Anwendung anderer 
Verfahren sind die werdenden Mütter 
(und ihre Partner) bei ihren Entscheidun-
gen abhängig von der Beratung des sie 
betreuenden Arztes. Viele Gynäkologen 

besprechen die Art und das Ziel der Un-
tersuchungen ausführlich mit der 
Schwangeren. In manchen Fällen werden 
Frauen aber nur ungenügend darüber 
informiert, welchem Ziel die jeweiligen 
Untersuchungen gelten. Oft trauen sich 
die werdenden Mütter auch nicht, genauer 
nachzufragen. Immerhin kann mit den 
vielfältigen Diagnoseverfahren gut unter-
sucht werden, ob es dem Baby gut geht. 
Und was ist für ein Paar wichtiger und 
beruhigender als das Wissen: es ist alles 
in Ordnung?  

Man unterscheidet in der PND grundsätz-
lich zwischen ungezielten und gezielten 
Verfahren. Zu den ungezielten Verfahren 
zählt die Ultraschalluntersuchung, die in 
der Regel dreimal während der Schwan-
gerschaft durchgeführt wird. Bei diesem 
Verfahren werden sichtbare Fehlbildun-
gen des Embryos dargestellt, wobei mit-
tels des sogenannten Farbdopplers der 
kindliche Blutfluss untersucht werden 
kann. Ein Risiko für Mutter oder Kind 
besteht nach derzeitiger Kenntnis nicht. 
Eine Variante dieser Untersuchung ist die 
sog. Nackentransparenzmessung, die bei 
einer Scheitelsteißlänge von etwa 9 cm 
(Größe des Embryos in der 10. bis 
12. Woche) eine relativ zuverlässige Aus-
sage über das Vorliegen einiger weniger 
Chromosomenveränderungen (Trisomie 
13, 18, 21) ermöglicht. Da es auch völlig 
gesunde Embryonen mit einer erhöhten 
Nackendichte gibt, wird lediglich die 
statistische Wahrscheinlichkeit für eine 
Veränderung angegeben. Das Verfahren 
ist sehr kompliziert und bedarf in der 
Regel der Berücksichtigung von bioche-
mischen Werten.  

Meist werden nach diesen Untersuchun-
gen nur dann die gezielten Verfahren 
eingesetzt, falls die Wahrscheinlichkeit 
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Adressen und Telefonnummern 

Wenn Sie in eigener, persönlicher Betroffenheit diese Broschüre gelesen haben, spüren 
Sie möglicherweise das Bedürfnis, sich vertrauensvoll auszusprechen oder beraten zu 
lassen. Wir haben für Sie im Folgenden die Adressen einiger Ansprechpartner zusam-
mengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), an die Sie sich wenden können: 
 
� Seelsorgerliche Begleitung durch die Pfarrerinnen und Pfarrer der Ev.-Luth. Lan-

deskirche Sachsens – Telefonnummern finden Sie unter „Kirchen“ im Telefonbuch 

� Seelsorgerliche Betreuung und Beratung durch das Diakonische Werk, 
Diakonisches Werk Sachsens, Obere Bergstrasse 1, 01445 Radebeul,  
Herr Jeutner, � 03 51/83 15-1 80; Internetadresse: www.diakonie-sachsen.de 

 Beratungsstellen der Diakonie in jedem Landkreis Sachsens: 
– Schwangeren- und Lebensberatungsstelle Annaberg, 

Barbara-Uthmann-Ring 157/158, 09456 Annaberg-Buchholz, 
� 0 37 33/55 69 97, E-Mail: DiakonieAnnaberg@t-online.de 

– Familienberatungsstelle Auerbach, Blumenstraße 34, 08209 Auerbach, 
� 0 37 44/83 12 60, E-Mail: beratungsstelle@diakonie-auerbach.de 

– Lebensberatungsstelle der Stadtmission Chemnitz e.V., Glockenstraße 5, 
09130 Chemnitz, � 03 71/43 34-1 25, E-Mail: lbst@stadtmission-chemnitz.de 

– Ev. Beratungsstelle Dippoldiswalde, Brauhofstraße 11, 01744 Dippoldiswalde, 
� 0 35 04/61 70 68, 
E-Mail: schwangerenberatung_dw@diakonie-dippoldiswalde.de 

– Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Döbeln, Otto-Johnsen-Straße 4, 
04720 Döbeln, � 0 34 31/71 26 18, E-Mail: info@diakonie-doebeln.de 

– Ev. Ehe-, Lebens- und Schwangerschaftsberatung Dresden, 
Schneebergstraße 27, 01277 Dresden, � 03 51/31 50 20, 
E-Mail: lebensberatung.dresden@diakonie-dresden.de 

– Beratungsstelle für Schwangere, Paare und Familien Ebersbach, Hofeweg 47, 
02730 Ebersbach, � 0 35 86/30 08 43, E-Mail: konflikt.beratung@t-online.de 

– Ev. Familien-, Erziehungs-, Schwangerenberatungsstelle Freiberg, 
Petersstraße 44, 09599 Freiberg, � 0 37 31/48 22 50, 
E-Mail: fam-schwang@diakonie-freiberg.de 

– Beratungsstelle für Schwangere und Familien Freital, Am Glaswerk 12, 
01705 Freital, � 03 51/6 41 13 09, 
E-Mail: schwangerenberatung_ftl@diakonie-dippoldiswalde.de 

– Schwangerschaftsberatung Glauchau, Markt 9,  08371 Glauchau, 
� 0 37 63/26 68, E-Mail: familienberatung@diakonie-westsachsen.de 

– Schwangerschaftsberatung Kamenz, Fichtestraße 8, 01917 Kamenz, 
� 0 35 78/38 54 40, E-Mail: schwangerschaftsberatung@diakonie-kamenz.de 

– Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung Klingenthal, 
Auerbacher Straße 4, 08248 Klingenthal, � 03 74 67/59 92 11, 
E-Mail: schwangerenberatung@freenet.de 

– Ev. Lebensberatungsstelle Leipzig, Ritterstraße 5, 04109 Leipzig, 
� 03 41/1 40 60 40, E-Mail: osd.evlb-v@diakonie-leipzig.de 
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Prüfsteine 

Nachdem Sie sich eigene Gedanken ge-
macht und die hier dargestellten Überle-
gungen und Texte gelesen haben, werden 
Sie eine Entscheidung fällen. Dies können 
Sie hoffentlich in dem Bewusstsein tun, 
dass Sie nicht allein gelassen sind, nicht 
von Gott und nicht von Ihrer Umgebung, 
die Ihre Entscheidung und deren Folgen 
mit Ihnen gemeinsam und vorurteilsfrei 
tragen wird. 
 
� Warum nehme ich diese Möglichkeit 

in Anspruch? 
� Fühle ich mich als Frau von meiner 

Frauenärztin/meinem Frauenarzt aus-
reichend informiert? 

� Habe ich mich ausreichend über die 
Risiken der Untersuchung und ihre 
möglichen Ergebnisse informiert? 

� Welche persönlichen Ängste um 
unser ungeborenes Kind bewegen 
mich? 

� Fühle ich mich in meiner Entschei-
dung frei oder durch Menschen im 
direkten Umfeld unter Druck gesetzt? 

� Welche Konsequenzen ergeben sich 
für mich, wenn an meinem ungebo-
renen Kind Fehlbildungen diagnosti-
ziert werden? 

� Kann ich Kinder als Geschenk Gottes 
ansehen und annehmen? 

� Welche Bedeutung und welchen 
Eigenwert hat für mich das ungebo-
rene Leben? 

� Würde ich als Frau einen Schwanger-
schaftsabbruch in Betracht ziehen, 
um ein möglicherweise behindertes 
Kind nicht zu bekommen?  

� Wie geht mein Partner mit der Frage 
um? Wie gehe ich meinerseits mit der 
Einstellung meines Partners um? 

� Was verbinde ich mit Gesundheit, 
Krankheit, Behinderung? 

� Welche Erfahrungen habe ich mit 
Behinderung bzw. mit behinderten 
Menschen? 

� Mit wem kann ich über meine Hoff-
nungen und Ängste sprechen? 

� Könnte mir Seelsorge oder Beratung 
bei meiner Entscheidungsfindung 
helfen? 
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des Auftretens einer Erb-
krankheit bei dem ungebo-
renen Kind erhöht ist oder 
wegen des Alters der Frau 
von über 35 Jahren ein ge-
steigertes Risiko besteht, 
dass in den kindlichen Zel-
len Chromosomenschäden 
vorliegen. Allerdings unter-
ziehen sich aus unterschied-
lichen Gründen (siehe Prak-
tizierte Seelsorgerliche 
Begleitung auf Seite 12) 
immer mehr Frauen ohne 
medizinische Indikation den 
gezielten Verfahren. Dazu 
gehören der Triple-Test, die 
Entnahme von Gewebe des 
Mutterkuchens (Chorionzottenbiopsie) 
und die Fruchtwasseruntersuchung (Am-
niozentese).  

Der Triple-Test umfasst die Bestimmung 
von drei Eiweiß-Werten im mütterlichen 
Blut (Alpha-Fetoprotein, Choriogona-
dotropin, Östriol). Damit wird ein indivi-
duelles Risiko für einen kindlichen 
Chromosomenfehler errechnet. Die Aus-
sagekraft des Triple-Tests ist ziemlich 
unsicher, die Rate sogenannter falsch-
positiver Ergebnisse ist nach wie vor sehr 
hoch. Vor der 15. Schwangerschafts-
woche liefert der Test keine verwertbaren 
Ergebnisse. Wie bei jedem anderen Test 
ist ein unauffälliges Testergebnis keine 
Garantie für ein gesundes Kind. Es ist 
lediglich eine Aussage über die Wahr-
scheinlichkeit, ein krankes Kind zu 
bekommen, möglich. Seitdem der Test 
nicht mehr von den Krankenkassen 
übernommen wird, ist die In-
anspruchnahme dieses Verfahrens stark 
zurückgegangen. 

Bei der Amniozentese werden ab der 15. 
Schwangerschaftswoche fötale Zellen 
(abgeschilferte Hautzellen, Zellen aus 

dem Magen-Darm-Trakt) im Reagenzglas 
vermehrt, bevor Chromosomenanalysen 
oder biochemische Untersuchungen etwa 
auf das sog. Alpha-Fetoprotein durchge-
führt werden. Ergebnisse erhält man meist 
innerhalb von 2–3 Wochen. Die Genauig-
keit der Untersuchung liegt bei fast 99 %, 
bei bestimmten Defekten (z. B. der Ent-
wicklung des Nervensystems) jedoch nur 
bei 90 %. Routinemäßig werden nur we-
nige genetische Auffälligkeiten wie das 
Down-Syndrom (Chromosomenverände-
rung), Spina bifida (offener Rücken) und 
einige erbliche Stoffwechselerkrankungen 
untersucht. Sofern aber das Risiko einer 
spezifischen genetischen Veranlagung der 
Eltern bekannt ist, werden weitere Unter-
suchungen der entnommenen Zellen 
durchgeführt. Bereits 1999 konnten ca. 
800 Krankheitsdispositionen festgestellt 
werden. Die Amniozentese ist mit dem 
Risiko verbunden, dass ein Abort ausge-
löst wird. Dieses Risiko liegt bei etwa 
1 %. Zudem besteht eine Infektionsgefahr 
für Mutter und Kind.  

Bereits vor der Amniozentese kann die 
Chorionzottenbiopsie durchgeführt wer-
den, bei der ebenfalls fötale Zellen ge-
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wonnen werden, die anschließend unter 
Laborbedingungen vermehrt werden. Das 
Risiko der Untersuchung liegt geringfügig 
höher als das der Amniozentese, mögliche 
Diagnosen betreffen Chromosomenverän-
derungen und erbliche Stoffwechseler-
krankungen. Jährlich werden etwa 65 000 
Fruchtwasseruntersuchungen und 4 000 
Chorionzottenbiopsien durchgeführt.  

Wichtig ist, dass keine der genannten 
Untersuchungen eine Garantie für ein 
gesundes Kind ist. Durch die genannten 
Untersuchungen können nur Aussagen 
darüber gemacht werden, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein möglicherweise 
krankes Kind zur Welt kommt. Keines-
falls bedeutet ein auffälliger Befund bei 
der PND, dass zwangsläufig ein krankes 
Kind geboren wird.  

Zudem ist die Fehlerrate bei der Untersu-
chung zu berücksichtigen: Zum einen 
können Krankheiten übersehen, zum 
anderen auch fälschlich aufgrund eines 
Untersuchungsbefundes angenommen 
werden. 

Was will ich wissen? Wie werde ich 
handeln? – Eine Orientierungshilfe 
aus Sicht der christlichen Ethik 

In den allermeisten Fällen erhalten die 
werdenden Eltern nach der Inanspruch-
nahme der pränatalen Diagnostik die 
erleichternde Nachricht mitgeteilt: Alles 
in Ordnung. Sie dürfen also mit gutem 
Grund „guter Hoffnung“ sein. Der Befund 
kann allerdings auch anders lauten, wenn 
der Verdacht auf eine Krankheit oder 
Behinderung des Kindes diagnostiziert 
wird. Wie aus heiterem Himmel stehen 
Paare in einer solchen Situation plötzlich 
vor der Frage, wie sie sich verhalten: 
werden sie das kranke oder behinderte 
Kind bekommen, annehmen und lieben 
können – oder erleben sie ihre Situation 

plötzlich als ausweglos und erwägen den 
Abbruch der Schwangerschaft? 

Mit den folgenden Überlegungen möchten 
wir Schwangeren bzw. Paaren Informati-
onen dafür geben, wie sie in höherem 
Maße wissen und selbst mitbestimmen 
können, welche Untersuchungen sie 
durchführen lassen wollen. Darüber hin-
aus wollen wir auf ethische Gesichtspunk-
te aufmerksam machen, die wir für einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
pränataler Diagnostik als wesentlich an-
sehen. 

(1) Die Möglichkeiten vorgeburtlicher 
Untersuchungen beinhalten sowohl Chan-
cen als auch Gefahren. Auf der einen 
Seite ermöglichen sie, dass bereits wäh-
rend der Schwangerschaft Krankheiten 
behandelt oder Therapien vorbereitet 
werden, die unmittelbar nach der Geburt 
beginnen können. Darüber hinaus bedeu-
ten sie für Paare, die Angst vor einer 
schweren Krankheit ihres Kindes haben, 
in vielen Fällen eine Beruhigung. Dieje-
nigen Paare schließlich, bei denen ein 
auffälliger Befund festgestellt wurde, 
können sich auf ihr Leben mit einem 
kranken oder behinderten Kind vorberei-
ten. 

(2) Auf der anderen Seite wirft die präna-
tale Diagnostik aber auch schwierige 
Fragen und Probleme auf. So stehen der 
großen Zahl von diagnostizierbaren 
Krankheiten nur begrenzte Therapie-
möglichkeiten gegenüber. Das ist der 
Grund dafür, dass schwangere Frauen und 
ihre Partner oft mit der Tatsache einer 
unheilbaren Krankheit oder Behinderung 
konfrontiert – und allein gelassen werden. 
Gerade weil die meisten Schädigungen 
nur erkannt aber nicht behandelt oder gar 
geheilt werden können, sollten sich Frau-
en bewusst dafür entscheiden, ob sie ge-
zielte vorgeburtliche Untersuchungen wie 
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bei der PID über das Leben dieses sich 
entwickelnden Embryos entschieden wird, 
ist diese Untersuchungsmethode so um-
stritten. Neben dem Lebensschutz sind 
aber auch soziale Folgen nicht außer acht 
zu lassen. Bei der PID handelt es sich um 
eine Diagnoseform, an deren Befunde 
gegenwärtig nicht mit einer Therapie 
angeschlossen werden kann. Bei einem 
auffälligen Untersuchungsergebnis wird 
die Entscheidung getroffen, die Eizelle 
nicht in die Gebärmutter zu verpflanzen 
sondern sie absterben zu lassen. Aus die-
sem Grund wird mit der PID eine Selekti-
on von Embryonen vorgenommen. Viel-
fach wird daher die Befürchtung aus-
gesprochen, die PID etabliere eine „Euge-
nik von unten“. Ihre Freigabe würde dar-
über hinaus die Tendenz verstärken, 
Krankheiten und Behinderung als ver-
meidbaren Schaden aufzufassen. Überdies 
stellt es eine offene Diskriminierung be-
hinderter Menschen dar, wenn die Diag-
nose einer Behinderung im Rahmen der 
PID ein legitimer Grund dafür wäre, dass 
sich ein solcher Embryo nicht weiter 
entwickeln dürfte. Weiterhin könnten sich 
schwangere Frauen bzw. Paare einer un-
ausgesprochenen Erwartung ihrer Umwelt 
ausgesetzt sehen, diese Diagnosemethode 
anzuwenden, um Krankheiten und Behin-
derungen – und Kosten für das solidari-
sche Gesundheitssystem – zu vermeiden. 

Der soziale Druck könnte sich bei Freiga-
be der PID beträchtlich erhöhen.  

Diese Gründe lassen eine Freigabe der 
Präimplantationsdiagnostik nicht in Be-
tracht kommen: sowohl die Schutzwür-
digkeit des menschlichen Embryos als 
auch die sozialen Folgen lassen dies nicht 
zu.  

Dennoch kann es Konfliktsituationen 
geben, in denen die Anwendung einer 
PID nicht von vornherein auszuschließen 
wäre. Dies gilt für Lebenssituationen, die 
einem Schwangerschaftskonflikt ähnlich 
sind. Es gibt Frauen bzw. Paare, die sich 
ein eigenes Kind sehr wünschen, aber 
wissen, dass mindestens ein Partner Trä-
ger einer schweren genetischen Krankheit 
ist. Für sie kann dann ein Konflikt entste-
hen, wenn die Gefahr für eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung des körperlichen 
oder seelischen Gesundheitszustandes der 
künftigen Schwangeren besteht. 

Gegenwärtig ist allerdings keine Rege-
lung absehbar, die schwere Lebens- und 
Gewissenskonflikte berücksichtigt, ohne 
zugleich den Lebensschutz einzuschrän-
ken und gesellschaftlich problematische 
Entwicklungen zu befördern. Daher sollte 
das bestehende Verbot nicht gelockert 
werden. 
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Einnistung (Implantation) der Embryonen 
in der Gebärmutter erfolgt ist. Vorausset-
zung ist die künstliche Befruchtung von 
Eizellen. Dies erfolgt in mehreren Schrit-
ten: nach hormoneller Behandlung der 
Frau werden in der Regel acht Eizellen 
mittels eines operativen Eingriffs gewon-
nen. Im Reagenzglas werden zu diesen 
Eizellen bereits vorhandene Samenzellen 
des künftigen Vaters hinzugegeben und es 
erfolgt eine Befruchtung einer oder meh-
rerer der Eizellen. Innerhalb von etwa 2 
Tagen haben sich die befruchteten Eizel-
len mehrfach geteilt, so dass schließlich 
ein Stadium vorliegt, in dem Embryonen 
aus 8 oder 16 Zellen bestehen. Eine dieser 
Zellen wird mit einer Nadel von den an-
deren getrennt, ohne dass durch diese 
Maßnahme erkennbare Schädigungen und 
Entwicklungsstörungen bei den Embryo-
nen beobachtbar sind. Die isolierte Ein-
zelzelle hat volle Entwicklungsmöglich-
keit zu einem (gesunden) Kind. Sie ist für 
molekularbiologische Untersuchungen 
und chromosomale Diagnostik verfügbar. 
Wird bei diesen Untersuchungen der 
befürchtete Gendefekt diagnostiziert, wird 
der Embryo nicht eingepflanzt, da keine 
Möglichkeit der Behandlung im Sinne der 
Heilung eines bei der PID festgestellten 
embryonalen Defektes besteht. Das Ziel 
des Verfahrens ist also die Selektion eines 
Embryos ohne genetischen Defekt.  

Wenn das Untersuchungsergebnis negativ 
ist, wird der Embryo in die Gebärmutter 
der Frau implantiert. Zu bedenken ist 
allerdings, dass nur ein Fünftel der einge-
pflanzten Embryonen zu einer erfolgrei-
chen Schwangerschaft führt. Zudem kann 
es auch im Laufe der Schwangerschaft zu 
Schädigungen des Kindes kommen, die 
bei der PID nicht erkennbar sind. Insofern 
gibt es auch bei der PID keine Garantie 
für ein gesundes Kind. 

 

Eine ethische Bewertung der PID 

Die Grundaussage des christlichen Men-
schenbildes besteht darin, dass alle Men-
schen in gleicher Weise Ebenbilder Got-
tes sind. Dies gilt unabhängig davon, ob 
sie krank oder gesund, behindert oder 
nicht behindert sind. Die Gottebenbild-
lichkeit begründet die Würde des Men-
schen. Mit ihr ist zugleich die besondere 
Schutzwürdigkeit des menschlichen Le-
bens verbunden. Darum darf sein Leben 
nicht angetastet werden. Es ist geschützt 
(vgl. 1. Mose 9,6).  

Dieser Lebensschutz gilt auch für das 
vorgeburtliche Leben. Vom Zeitpunkt der 
Verschmelzung von Ei und Samenzelle an 
entwickelt sich das menschliche Leben. 
Auch wenn es innerhalb dieser Entwick-
lung wichtige Einschnitte (z. B. die Ein-
nistung der Eizelle in die Gebärmutter) 
gibt, ist der menschliche Embryo in jeder 
Entwicklungsphase schützenswert. Weil 
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z. B. die Fruchtwasseruntersuchung 
durchführen lassen wollen (oder nicht).  

(3) Die Notwendigkeit zu einer umfas-
senden Information der Schwangeren und 
zu ihrem ausdrücklichen Einverständnis 
in die Untersuchungen ergibt sich auch 
aus dem Umstand, dass die Zahl der 
durchgeführten Untersuchungen in den 
letzten Jahren stark zugenommen hat. 
Frauenärzte sollten ihre Patientinnen 
genau darüber informieren, wann und 
warum sie zu welchen vorgeburtlichen 
Untersuchungsmethoden (siehe Medizini-
sche Erläuterungen auf Seite 6) überge-
hen wollen. Frauen sollten ihre Ärzte 
genau darüber befragen, welchen Zielen 
die jeweiligen Untersuchungen gelten, 
und sie sollten sich genügend Zeit für eine 
selbstbestimmte Entscheidung nehmen. 
Sie sollten sich mit ihren Partnern darüber 
verständigen, ob und welche Diagnose-
methoden sie in Anspruch nehmen wol-
len. Ebenso wie Schwangere das Recht 
dazu haben, sich in Bezug auf konkrete 
Verdachtsmomente untersuchen zu lassen, 
so gibt es grundsätzlich ein Recht darauf, 
Untersuchungen abzulehnen. 

(4) Für Paare, die nach vorgeburtlichen 
Untersuchungen mit dem Verdacht kon-
frontiert werden, dass ihr Kind wahr-
scheinlich schwer krank oder behindert 
sein wird, ist diese Nachricht ein schwerer 
Schock. Die Schwangerschaft ist in der 
Zwischenzeit schon fortgeschritten und 
bewegt sich meist zwischen der 15. und 
20. Schwangerschaftswoche. Die Paare 
freuen sich auf ihr Kind und müssen sich 
plötzlich darauf einstellen, dass ihr Leben 
als Familie vermutlich anders sein wird 
als erhofft. Für sie bricht eine Welt zu-
sammen und manche von ihnen stellen 
sich jetzt die Frage, ob sie die Schwanger-
schaft abbrechen. Dies ist ein schwerer 
Gewissenskonflikt. Wir möchten auf 
einige Aspekte aufmerksam machen, die 

in dieser schwierigen Situation bedacht 
werden sollten. 

(5) Der Schock, den die Diagnose ausge-
löst hat, macht es schwer, augenblicklich 
eine überlegte Entscheidung zu treffen. 
Manchmal fällt ein Entschluss aus innerer 
Panik. Deshalb ist es wichtig, sich die 
nötige Zeit dafür zu nehmen, um überle-
gen und urteilen zu können. Das können 
angesichts des fortschreitenden Schwan-
gerschaftsverlaufs nur Tage sein, nicht 
Wochen. Dabei kommt es darauf an, die 
eigenen Ängste und Hoffnungen mit 
Menschen zu besprechen, die zuhören, 
raten und begleiten können: Partner, nahe 
Angehörige und Freunde. Auch professi-
onelle Hilfe durch Seelsorger(innen) und 
Berater(innen) kann für die eigene Ent-
scheidungsfindung sehr wichtig sein. Da 
keine gesetzliche Pflicht zur Beratung 
besteht, ist es um so wichtiger, dass Frau-
en bzw. Paare von sich aus eine Schwan-
gerschaftskonfliktberatung oder die Be-
gleitung durch Seelsorger in Anspruch 
nehmen. 

(6) Zu den Ängsten gehört die Sorge vor 
der eigenen Belastung durch ein krankes 
oder behindertes Kind. Diese Befürchtung 
ist nicht aus der Luft gegriffen. Aufgrund 
der Beeinträchtigung des Kindes in der 
Entwicklung wird in höherem Maß eine 
therapeutische, rehabilitative und pädago-
gische Begleitung notwendig. Auch in-
nerhalb der Familie wird eine intensivere 
Förderung und Zuwendung erforderlich 
sein. Die Eltern werden dadurch stärker in 
Anspruch genommen und müssen eigene 
Wünsche stärker zurückstellen. Auf der 
anderen Seite berichten die Eltern behin-
derter Kinder oft, dass sie trotz der Belas-
tung Erfahrungen machen konnten, die 
ihnen wichtig und wertvoll geworden 
sind. Auf jeden Fall brauchen Eltern nicht 
zu befürchten, dass sie mit der Erziehung 
und Förderung allein gelassen werden 
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oder dass ihrem Kind keine Entwick-
lungsmöglichkeiten offen stünden. Ein 
breites Spektrum von Angeboten, die sich 
von der Frühförderung über den Kinder-
garten, die Schule, Berufsförderung bis zu 
Arbeitsmöglichkeiten und unterschiedli-
chen Wohnformen erstrecken, steht für 
behinderte Menschen bereit. Über diese 
Fördermöglichkeiten informiert bei-
spielsweise die Broschüre „Eingliederung 
Behinderter in der Bundesrepublik 
Deutschland“ die vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung heraus-
gegeben worden ist (zu finden unter 
www.bma.bund.de). Ebenso gibt die 
Diakonie Sachsen gern Informationen 
über die unter ihrem Dach angebotenen 
Hilfen (siehe Adressteil auf Seite 19). 

(7) Manche Paare, die eine vorgeburtliche 
Untersuchung durchführen lassen, be-
fürchten, dass das Leben eines behinder-
ten Kindes vor allem durch Leid geprägt 
sei. So sehr diese Sorge insbesondere in 
Bezug auf schwerste und zu einem baldi-
gen Tod führende Krankheiten ernst zu 
nehmen ist, so wenig ist aber Behinde-
rung mit Leid gleichzusetzen. Für Men-
schen mit einer Körper- oder Sinnesbe-
hinderung ist es vielfach ein langer Weg, 
dass sie ihre eigene Behinderung anneh-
men können. Die Beispiele zahlreicher 
Lebenswege zeigen, dass dazu ebenso 
glückliche und schwere Zeiten gehören 
wie in jedem Leben. Menschen mit einer 
geistigen Behinderung wiederum sind in 
den meisten Fällen lebensfrohe Personen, 
deren Lebensfreude sich oft auch auf ihre 
Umgebung überträgt. Die in der gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit fälschlich weit 
verbreitete Gleichsetzung von Behinde-
rung und Leid wird von den Betroffenen 
mit Recht als diskriminierend empfunden, 
zumal sie oft als Rechtfertigungsgrund für 
einen Schwangerschaftsabbruch herange-
zogen wird.  

(8) Der christliche Glaube vermittelt so-
wohl Eltern als auch kranken bzw. behin-
derten Menschen die Gewissheit, dass 
jedes Leben vor Gott wertvoll und von 
ihm angenommen ist. Die Kernaussage 
des christlichen Menschenbildes besteht 
darin, dass der Mensch Gottes Ebenbild 
ist. Im 1. Buch Mose (Kap. 1, Vers 27) 
heißt es: „Und Gott schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.“ 
Alle Menschen sind gleichermaßen Gottes 
Ebenbilder, egal ob sie krank oder ge-
sund, behindert oder nicht behindert sind. 
Bild Gottes zu sein macht ihre Würde aus. 
Zugleich liegt darin auch die besondere 
Schutzwürdigkeit des menschlichen Le-
bens begründet. Weil der Mensch Bild 
des lebendigen Gottes ist, darf sein Leben 
nicht angetastet werden. Es ist geschützt. 
Das gilt auch für das vorgeburtliche Le-
ben. Im 139. Psalm bekennt der Beter vor 
Gott: „du hast … mich gebildet im Mut-
terleibe. Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin“ (Psalm 139, 
13f.). Wenige Verse später fügt er hinzu: 
„Deine Augen sahen mich, als ich noch 
nicht bereitet war“ (Psalm 139, 16). Gera-
de in diesem Psalm kommt eindrücklich 
das Vertrauen zum Ausdruck, dass Gott 
bereits das vorgeburtliche menschliche 
Leben in seiner Hand hält.  

In Verantwortung für den Schutz des 
ungeborenen Lebens ebenso wie für die 
Würde kranker und behinderter Menschen 
möchten wir Paare ermutigen, ihr Kind 
auch dann anzunehmen, wenn während 
der Schwangerschaft der Verdacht auf 
eine Behinderung oder Krankheit diag-
nostiziert wird. Sicher verändern sich 
durch ein Kind mit einer Behinderung die 
eigenen Lebenspläne erheblich. Stärkere 
Belastungen sind zu erwarten. Das Ver-
trauen auf die Nähe und Liebe Gottes in 
Jesus Christus kann dabei helfen, auch 
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ein zweites Kind gewünscht. Wir sind in 
die genetische Beratung zu Professor H. 
gegangen. Er hat uns gesagt, dass das 
Risiko für ein weiteres behindertes Kind 
so niedrig sei, wie bei allen anderen auch.  
In der Schwangerschaft habe ich keine 
Fruchtwasseruntersuchung durchführen 
lassen, ganz einfach weil ich mir gesagt 
habe, dass diese Behinderung, die Sebas-
tian hat, nicht darüber festgestellt werden 
kann. Die sieht man nur im Ultraschall. 
Wegen des Down-Syndroms wird dieser 
Triple-Test gemacht, und da war nichts. 
Außerdem habe ich mir gesagt: ich bringe 
mich nicht in Gefahr. Ich wusste ja auch, 
dass das (bei der Untersuchung) schief 
gehen kann, dass das vielleicht eine Fehl-
geburt wird, und das wollte ich nicht, das 
war es mir nicht wert. Im Raum stand 
aber, was wird, wenn etwas festgestellt 
wird. Aber da waren wir uns ganz im 
Klaren, dass wir das nicht noch einmal ein 
zweites Mal bewältigen, dass das rein 
kräftemäßig nicht geht. Zum Glück war 
alles in Ordnung. 
Frage: Wie reagierte Sebastian auf seine 
Schwester? 
Frau B.: Das war das beste, was ihm 
passieren konnte. Er hat ihr alles nachge-

macht. Als sie ein Jahr alt war, habe ich 
gemerkt, dass er sprechen wollte, weil er 
Laute von sich gegeben hat. Daraufhin hat 
er Gebärdensprache gelernt.  
Die beiden haben ein ganz normales Ge-
schwisterverhältnis. Als Sabine noch 
kleiner war, wollte er z. B. immer den 
Kinderwagen schieben und war ganz stolz 
auf sie. Er hat auch gelernt, dass sich 
nicht immer alles nur um ihn dreht, son-
dern dass da noch jemand ist, der auch 
beschützt werden will. 
Frage: Unternehmen Sie als Familie auch 
etwas gemeinsam? Fahren Sie auch 
manchmal gemeinsam in den Urlaub?  
Frau B.: Wir nehmen Sebastian überall 
mit hin. Gern fahren wir zusammen ins 
Schwimmbad oder gehen essen. Er ge-
nießt das sehr und hat vor kurzem mal 
geschrieben, dass er ein Familienmensch 
ist. Aber wir haben gelernt, dass es gut ist, 
auch mal ohne ihn in den Urlaub zu fah-
ren. Dann schöpfen wir neue Kraft für den 
Alltag mit unserem Sohn. Für ihn gibt es 
dann ein Angebot von der Lebenshilfe, 
ins Ferienlager zu fahren, und das gefällt 
ihm so gut, dass er jetzt jedes Jahr mit-
fährt. 
… 

Präimplantationsdiagnostik 

Medizinische Erläuterungen 

Als mögliche Alternative zur pränatalen 
Diagnostik und den mit ihr verbundenen 
Belastungen wird in den letzten Jahren 
immer häufiger die Präimplantationsdi-
agnostik (PID), die nur bei künstlicher 
Befruchtung (In-vitro-Schwangerschaft) 
in Frage kommt, genannt. Die PID ist in 
Deutschland verboten, wird aber in einer 
Reihe anderer europäischer Länder unter 
bestimmten Bedingungen angewandt. Da 
es auch hierzulande mittlerweile eine 

breite Diskussionen über das Pro und 
Kontra dieser Diagnoseform gibt, möch-
ten wir in diesem Teil einige Informatio-
nen und Anhaltspunkte für die Auseinan-
dersetzung geben. 

Bei der PID wird im Unterschied zur 
PND die Untersuchung an Zellen durch-
geführt, die als totipotente Stammzellen 
grundsätzlich noch zur Entwicklung gan-
zer Organismen befähigt sind und aus 
einer künstlichen Befruchtung (In-vitro-
Fertilisation) stammen. Grundsätzlich 
werden die Zellen gewonnen bevor die 
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Ich habe immer gesagt: Er sieht aus, als 
wäre er nicht fertig.  
Nach der Entlassung ist Sebastian zu-
nächst im Krankenhaus geblieben. Dann 
habe ich ihn besucht, so weit mir das 
möglich war. Ich hatte von Anfang an 
große Sehnsucht nach ihm. Er war ja ein 
Kind wie alle anderen und ich wollte ihn 
versorgen. Ich habe darauf gewartet, dass 
er endlich nach Hause kommt, dass ich 
mich um ihn kümmern kann. Alles andere 
war mir eigentlich egal. Zu 
Hause musste ich erst einmal 
lernen, ihn zu füttern.  
Frage: Hatten Sie Unter-
stützung von Ihren Eltern 
und Freunden? 
Frau B.: Von meinen Eltern 
weniger, aber von meiner 
Schwiegermutter. Sie hat ihn 
mir auch mal abgenommen. 
Meine Freunde haben auch 
immer zu mir gehalten. Und 
dann hatte ich ja Hilfe von 
der Inneren Mission. 
Einmal in der Woche ist 
eine Fürsorgerin gekom-
men und hat mit ihm 
gespielt. Wir haben immer 
überlegt, was ich eigentlich 
mit ihm machen kann. Sie 
hat zu mir gesagt: „Behandeln 
Sie ihn einfach, als wäre er 
nicht behindert. Machen Sie 
das, was Sie mit einem nicht 
behinderten Kind auch machen 
würden.“ Genauso habe ich das 
gemacht. In der Wohnung hatte 
ich einen kleinen Sport-
wagen, in den ich ihn 
immer rein gesetzt habe. Er hat sich alles 
abgeguckt, ganz egal, was das war. Sebas-
tian hat mit abgewaschen, hat mit ge-
kocht.  
Frage: Ging Ihr Sohn in den Kindergar-
ten? 

Frau B.: Bis 1990 war ich immer zu 
Hause. Ich wollte ihn eigentlich schon mit 
drei Jahren in eine Fördertagesstätte ge-
ben. Aber ich erhielt nur die Antwort: 
„Nicht förderungsfähig.“ Nach dem Um-
bruch in der DDR und der Wiedervereini-
gung änderten sich die Förderungsmög-
lichkeiten gravierend. Ich habe mich sehr 
dafür eingesetzt. Mit fünfeinhalb Jahren 
ist Sebastian in den Förderkindergarten 
gekommen.  

Frage: Es gab auch 
Rückschläge. Wie sind Sie 
mit ihnen umgegangen? 
Frau B.: Es gab immer 
wieder so Phasen, da konnte 

ich nicht mehr. Ich habe 
mich immer wieder aufge-

rappelt. Weil ich gewusst habe, 
er braucht mich. Man ist ja mit 

der Zeit auch gewachsen. 
Frage: Wie kam Sebastian in der 

Schule zurecht? Was hat er gelernt? 
Frau B.: Die Schuleinführung haben 
wir richtig gefeiert. Mit Schultüte. 
Ich habe mir das so gewünscht. Dass 
er das Schreiben gelernt hat, ist das 
Größte. Ich werde oft gefragt, was in 
einer Geistig-Behinderten-Schule 
überhaupt gemacht wird. Ich will 
sagen, die machen die Kinder fürs 
Leben fit. Selbstständigkeit ist das 
A und O, das Wichtigste eigentlich. 
Sebastian hat gelernt, allein zu 
essen, ist tagsüber sauber, läuft, hat 
die Verkehrsregeln gelernt und 
weiß sich in der Stadt zu orientie-

ren. Aber er ist nicht wirklich 
selbstständig geworden, das 

wäre mein Traum gewesen. Der 
Traum ist ausgeträumt. Irgendwann habe 
ich das auch für mich registriert.  
Frage: Sie haben noch eine Tochter, die 
kam relativ spät.  
Frau B.: Ja, weil ich vorher noch eine 
Fehlgeburt hatte. Ich habe mir ja immer 
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Einschränkungen zu tragen, die eigene 
Lebensaufgabe anzunehmen und den 
persönlichen Lebensweg getrost zu gehen.  

(9) Für die Entscheidungen, die Paare 
nach auffälligen Ergebnissen der pränata-
len Diagnostik treffen, spielen auch die 
Einstellungen in ihrer Umgebung und in 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit eine 
große Rolle. Werden sie zur Annahme 
ihres Kindes ermutigt oder fühlen sie sich 
eher zu einer Abtreibung gedrängt? Ange-
sichts von Unkenntnis, Unsicherheit und 
noch immer bestehenden Vorurteilen liegt 
hier eine wichtige Aufgabe von 
Christ(inn)en und Gemeinden. Sie können 
viel für das selbstverständliche gemein-
same Leben nicht behinderter und behin-
derter Menschen tun: durch Informatio-
nen, durch eine integrative gottesdienstli-
che und gemeindliche Praxis, durch die 
Einbeziehung diakonischer Einrichtungen 
für behinderte Menschen in das Gemein-
deleben etc. Darüber hinaus sollten sich 
Christ(inn)en in Politik, Kirche und Ge-
sellschaft dafür einsetzen, dass behinderte 
Menschen gleichberechtigt am sozialen 
Leben teilhaben können. 

(10) Auch für Christinnen kann es extre-
me Lebenssituationen geben, in denen sie 
sich nicht in der Lage und keinen Weg 
dafür sehen, ein Kind mit einer schweren 
Krankheit oder Behinderung anzunehmen 
und die Schwangerschaft fortzusetzen. 
Das Recht lässt in Deutschland eine Ab-
treibung nach der 12. Schwangerschafts-
woche zu, „um eine Gefahr für das Leben 
oder die Gefahr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung des körperlichen oder 
seelischen Gesundheitszustandes der 
Schwangeren abzuwenden“ (§ 218a 
Abs. 2). Allerdings ist ein solcher später 
Schwangerschaftsabbruch unumkehrbar 
und kann nicht ungeschehen gemacht 
werden. Erhebliche physische und psychi-
sche Belastungen für die Frau sind die 

Folge. Nach der Einleitung einer künstli-
chen Geburt muss sie das Kind auf natür-
liche Weise zur Welt bringen. Um zu 
verhindern, dass das Kind nach der 
Durchführung des Abbruchs noch lebt, 
wird bei diesen späten Schwangerschafts-
abbrüchen meist ein Fetozid durchgeführt, 
d. h. der Fötus wird im Mutterleib getötet. 
Frauen, die sich mit Blick auf eine schwe-
re Gefahr für den eigenen körperlichen 
oder seelischen Gesundheitszustand für 
eine solche Spätabtreibung entschieden 
haben, fühlen sich oft von den Menschen 
ihrer Umgebung allein gelassen und ver-
urteilt. Sie haben vielfach Schuldgefühle 
und können die psychischen Folgen der 
Geburt ihres zum Tod bestimmten Kindes 
nur schwer verarbeiten.  

(11) Obwohl der christliche Glaube mit 
dem nachdrücklichen Einsatz für das 
Lebensrecht und die Würde des vorge-
burtlichen Lebens verbunden ist, dürfen 
Paare, die sich in einer extremen Lebens-
situation für einen Schwangerschaftsab-
bruch nach pränataler Diagnostik ent-
schieden haben, nicht pauschal verurteilt 
werden. Christ(inn)en sollten vielmehr 
das Gespräch mit ihnen suchen, zuhören, 
mitfühlen und zur Hilfe bereit sein. Nie-
mand darf in einer solchen Lebenssituati-
on allein gelassen werden. Die christliche 
Gemeinde sollte auch in diesen Fragen 
eine Gemeinschaft sein, in der Verstehen 
gesucht sowie Mitgefühl, Vergebung und 
Liebe praktiziert werden. Betroffene 
Frauen bzw. Paare sollten sich nicht 
scheuen, seelsorgerliche Begleitung oder 
psychologische Beratung in Anspruch zu 
nehmen. 
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Praktizierte seelsorgerliche Beglei-
tung (Ein Beispiel) 

Frau A bittet um einen Gesprächstermin. 
Sie ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Söhne im Alter von 7 und 9 Jahren. 
Seit einem Jahr ist sie wieder berufstätig. 
Darum hatte sie sich lange bemüht und sie 
hatte Glück, endlich bekam sie eine Stel-
le, die ihr gut gefällt. Und nun ist sie 
schwanger. Das hat ihre Lebensplanung 
verändert. Es war für sie jedoch keine 
Frage, das Kind und die Schwangerschaft 
anzunehmen. Sie sieht als Christin ein 
Kind als Geschenk Gottes an. Doch seit 
einer Woche ist sie stark verunsichert. Ihr 
Frauenarzt hat ihr mitgeteilt, dass bei 
einer Schwangeren ab 35 Jahren ein er-
höhtes Risiko besteht, ein behindertes 
Kind zu bekommen und deshalb eine 
Fruchtwasserspiegelung angeraten ist. 
Auch damit sind Risiken verbunden, 
worüber er sie aufgeklärt hat. Nun sagt 
Frau A, dass sie große Angst habe und 
nicht weiß, was richtig ist.  

Als Seelsorgerin fällt mir auf, dass sie 
allein zu dem Gespräch gekommen ist 
und ich frage sie, ob sie schon mit ihrem 
Mann darüber gesprochen hat. Ja, sie 
haben lange darüber gesprochen. Ihr 
Mann rät ihr zu der Untersuchung und 
auch notfalls zum Abbruch der Schwan-
gerschaft. Ein behindertes Kind kann er 
sich nicht vorstellen. Dann hätten sie noch 
weniger Zeit füreinander und ihre beiden 
Kinder. Er will jedoch ihr die Entschei-
dung überlassen, da er aus dienstlichen 
Gründen viel unterwegs ist und sie die 
Hauptlast tragen müsse.  

Die Angst, die Frau A niederdrückt, ist 
deutlich zu spüren. Deshalb ist sie ernst 
zu nehmen. Im Gespräch haben wir sie 
herausgearbeitet und benannt.  
– Die erste Angst heißt Überforderung. 

Wird ein behindertes Kind nicht ihre 

Kraft und Geduld überfordern? Wird 
sie es aushalten, wenn sich auf der 
Straße Menschen nach ihr und ihrem 
Kind umsehen, weil es sich vielleicht 
nicht so normgerecht verhält und auf-
fällt? 

– Die zweite Angst heißt Belastung für 
Partnerschaft und Familie. Ist nicht 
wirklich die Gefahr, dass die Partner-
schaft darunter leidet und die Ehe 
vielleicht sogar zerbricht, wenn kaum 
mehr Zeit füreinander ist? Und die äl-
teren Kinder – werden nicht auch sie 
zu kurz kommen und vernachlässigt 
werden müssen? 

– Die dritte Angst heißt Vereinsamung. 
Können Kontakte zu Freunden und 
Bekannten aufrechterhalten werden? 
Oder werden sich Freunde mehr zu-
rückziehen und sie allein lassen? 

Die Entscheidung kann ich Frau A nicht 
abnehmen. Aber ich kann sie und ihre 
Ängste gut verstehen und versuche, sie 
auf ihrem Weg eine Strecke zu begleiten. 
Gerade in der Schwangerschaft, die mit 
körperlichen und seelischen Veränderun-
gen verbunden ist, braucht eine Frau Aus-
geglichenheit und Geborgenheit für sich 
und das sich entwickelnde Kind. Deshalb 
sollte der Entscheidungskonflikt so bald 
wie möglich geklärt werden.  

Frau A weiß, dass eine Fruchtwasserspie-
gelung sie vor die Frage führt, ob sie ihr 
Kind abtreiben lassen will, falls es behin-
dert ist. Ihr Konflikt ist, dass sie sich auf 
das Kind freut und zugleich Angst hat. So 
überlege ich mit Frau A, was sie braucht, 
um ihr Vertrauen zu stärken. 

Sie kennt keine Familie mit einem behin-
derten Kind. Deshalb möchte sie gern 
einmal mit betroffenen Eltern sprechen 
oder eine integrative Kindereinrichtung 
besuchen. Diesen Wunsch unterstütze ich, 
weil ich weiß, dass oft Vorurteile und 
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Bilder gegenüber behinderten Menschen 
bestehen, die nicht der Realität entspre-
chen und nicht aus der Erfahrung mit 
ihnen kommen.  

Ein behindertes Kind braucht viel Kraft 
und Zuwendung – aber betroffene Eltern 
sagen, dass sie durch es auch viel erhalten 
haben. Sie lieben ihr behindertes Kind 
ebenso wie ihr gesundes, vielleicht sogar 
noch mehr. Und sie sagen, dass sie sich 
selbst verändert haben, gewachsen und 
liebesfähiger geworden sind.  

Auch für Geschwister kann es berei-
chernd sein. Sie erfahren, dass wir in 
keiner perfekten Welt leben. Gerade Men-
schen, die in besonderer Weise auf Unter-
stützung und Hilfe angewiesen sind, we-
cken in uns wichtige soziale Eigenschaf-
ten wie Fürsorge, Hingabe und Zuwen-
dung. 

In einem weiteren Gespräch wollen wir 
nach den Gründen für die Angst fragen: 
Kann es sein, dass wir Angst bekommen, 
weil wir mehr wissen könnten? Wie viel 
Wissen tut uns gut? Könnte es sein, dass 
gerade die moderne Medizin mit ihren 
Möglichkeiten Angst erzeugt? Soll nicht 
wieder mehr Vertrauen wachsen in das 
Leben, in Gott und die uns tragende Ge-
meinschaft? 

Das Ziel der seelsorgerlichen Gespräche 
ist, dass Frau A gestärkt wird, ihre eigene 
Entscheidung zu treffen. Und dass nicht 
mehr die Angst dominiert sondern das 
Vertrauen darauf, dass auch mit einem 
behinderten Kind nicht alles zusammen-
bricht. Vielleicht will es Frau A dann vor 
der Geburt gar nicht mehr wissen, son-
dern will sich in der Schwangerschaft auf 
ihr Kind einstellen und es dann so an-
nehmen wie es ist. Wichtig ist, dass Frau 
A diesen Weg nicht allein geht. Ihr Mann 
sollte beim nächsten Gesprächstermin mit 
dabei sein.  

Wenn das eigene Kind behindert ist 
(Ein Interview) 

Frau B. ist Mutter eines 19-jährigen Soh-
nes, der von Geburt an behindert ist. Ihr 
Kind hat einen Hydrocephalus (umgangs-
sprachlich: Wasserkopf) und eine doppel-
seitige Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. 

Frage: Wie wirkt sich die Behinderung 
Ihres Sohnes im Alltag aus? 
Frau B.: Sebastian ist geistig und körper-
lich behindert. Er ist gehbehindert. In der 
Wohnung kann er sich frei bewegen, 
außerhalb des Hauses wird er im Rollstuhl 
transportiert, bzw. er fährt alleine oder in 
Begleitung mit einem Behindertendreirad. 
Seine geistigen Fähigkeiten sind schwer 
einzuschätzen. Er spricht nicht. Erst seit 
einem reichlichen Jahr schreibt er mit 
unterstützter Kommunikation. Eigentlich 
befinden wir uns immer in der Zwick-
mühle, ihn zu über- oder unterfordern.  
Frage: Wie war das damals während der 
Schwangerschaft? Wann ist festgestellt 
worden, dass Sebastian behindert sein 
würde?  
Frau B.: Bereits nach den ersten Ultra-
schalluntersuchungen in der 18. Woche 
waren die Ärzte beunruhigt. Später stand 
es dann fest. Sebastians Kopf war viel zu 
groß. Wir wollten auf der Stelle wissen, 
was los ist. Sie sagten zu uns: 
„Hydrocephalus“. Ich wusste zunächst gar 
nicht, was das ist. Dann habe ich erst 
einmal Rotz und Wasser geheult und 
wollte es eigentlich niemandem erzählen. 
Frage: Wann haben Sie Ihren Sohn nach 
der Geburt das erste Mal gesehen? 
Frau B.: Ich habe meinen Sohn per Kai-
serschnitt entbunden und musste mich 
von dem Eingriff erholen. Er lag für mich 
unerreichbar auf der Neugeborenenstati-
on. Nach einer Woche habe ich ihn dann 
gesehen. In diesem Moment war ich ganz 
allein. Ich habe einen Schock gekriegt. Er 
sah ganz komisch aus: Der große Kopf. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Calligraphic-Hiragana
    /Calligraphic-Katakana
    /CenturySchL-Bold
    /CenturySchL-BoldItal
    /CenturySchL-Ital
    /CenturySchL-Roma
    /CharterBT-Bold
    /CharterBT-BoldItalic
    /CharterBT-Italic
    /CharterBT-Roman
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Dingbats
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Hershey-Gothic-English
    /Hershey-Gothic-German
    /Hershey-Gothic-Italian
    /Hershey-Plain-Duplex
    /Hershey-Plain-Duplex-Italic
    /Hershey-Plain-Triplex
    /Hershey-Plain-Triplex-Italic
    /Hershey-Script-Complex
    /Hershey-Script-Simplex
    /NewMilleniumSchlbk-BoldItalicSH
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /Shareware-Cyrillic-Italic
    /Shareware-Cyrillic-Regular
    /StandardSymL
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /URWAntiquaT-RegularCondensed
    /URWBookmanL-DemiBold
    /URWBookmanL-DemiBoldItal
    /URWBookmanL-Ligh
    /URWBookmanL-LighItal
    /URWChanceryL-MediItal
    /URWGothicL-Book
    /URWGothicL-BookObli
    /URWGothicL-Demi
    /URWGothicL-DemiObli
    /URWGroteskT-Bold
    /URWPalladioL-Bold
    /URWPalladioL-BoldItal
    /URWPalladioL-Ital
    /URWPalladioL-Roma
    /Utopia-Bold
    /Utopia-BoldItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


